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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung 

In Deutschland leben derzeit rund 13,5 Millionen Kinder und Jugendliche.1 Diesen Kin-

dern2 gegenüber sichert die staatliche Gemeinschaft den besonderen Schutz vor Gefah-

ren für ihr Wohl zu. Gleichzeitig wird den Eltern3 die Aufgabe und das Recht zugespro-

chen, eigenverantwortlich für die Erziehung, Pflege und den Schutz ihres Kindes zu sor-

gen. Wird dieser Erziehungsverantwortung jedoch nicht nachgekommen, sodass das 

Kindeswohl gefährdet wird, muss der Staat intervenieren.4 

Insbesondere die sozialpädagogischen Fachkräfte aus Jugendämtern und andere sozi-

alen Einrichtungen, die mit Kinderschutzaufgaben betraut sind, sind in diesen Fällen 

dazu verpflichtet, den gesetzlich verankerten Schutzauftrag nach § 8a Sozialgesetzbuch 

VIII wahrzunehmen. Beim Bekanntwerden sogenannter „gewichtiger Anhaltspunkte“ ha-

ben sie das konkrete Gefährdungsrisiko für das jeweilige Kind einzuschätzen und jegli-

che Maßnahmen, die zur Abwendung der Gefährdung notwendig sind, zu ergreifen. Eine 

Schlüsselposition wird in diesem Ablauf der Einschätzung der Gefährdungssituation zu-

teil. Sie bildet die Grundlage für die staatlichen Interventionen, da nur im Falle einer 

tatsächlichen Kindeswohlgefährdung in die elterliche Autonomie eingegriffen werden 

darf.5 

Eine Kindeswohlgefährdung ist hierbei kein eindeutig beobachtbarer Sachverhalt, son-

dern vielmehr ein stark auslegungsbedürftiger Begriff. Daher müssen bei einer fundier-

ten Einschätzung vielfältige Aspekte begutachtet und beurteilt werden. Darüber hinaus 

hat diese oftmals weitreichende und folgenschwere Auswirkungen für die Familie. Zu-

dem steigt die Anzahl von Verfahren zur Einschätzung von Kindeswohlgefährdungen6, 

sodass der Druck auf die sozialpädagogischen Fachkräfte immer weiter zunimmt. Des-

halb gehört die Einschätzung zu den anspruchsvollsten Aufgaben der Sozialen Arbeit.7  

                                                   
1 vgl. o.V. [Statista GmbH] (2019): Web. 
2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit, wird in dieser Arbeit nur die männliche Form benutzt. 
Im Sinne der Gleichbehandlung sind jedoch immer beide Geschlechter angesprochen. Weiter-
hin sind unter dem Begriff „Kind“ alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 0 bis 18 Jahren ein-
geschlossen. 
3 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit, wird in dieser Arbeit nur der Begriff „Eltern“ benutzt. Es 
sind jedoch immer alle erziehungsberechtigten Personen gemeint. 
4 vgl. Ackermann, T. (2017): S. 14. 
5 vgl. Ackermann, T. (2017): S. 14. 
6 vgl. o.V. [Statistisches Bundesamt] (2018): Web. 
7 vgl. Schader, H. (2013): S. 11.; Biesel, K., Urban-Stahl, U. (2018): S. 46f. 
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Ferner ist die Thematik immer wieder ein gesellschaftlich brisantes Thema. Besonders 

durch die mediale Berichterstattung von teilweise dramatischen Einzelfällen von Kindes-

wohlgefährdungen, steigt das öffentliche Interesse an der Arbeitsweise von Fachkräften 

in der Sozialen Arbeit. Aus diesem Grund ist eine nüchterne und tiefgehende Analyse 

des sozialpädagogischen Handelns erforderlich.8 

Auf Grundlage dieser Aspekte befasst sich die vorliegende Arbeit mit der differenzierten 

Einschätzung einer möglichen Gefährdungslage. Auf die sich darauf anschließenden 

möglichen staatlichen Interventionsmaßnahmen wird in diesem Rahmen nicht weiter ein-

gegangen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, anhand einer theoriebasierten Analyse und einer 

darauf aufbauenden empirischen Betrachtung der Praxis, herauszufinden, wie die pro-

fessionelle Einschätzung einer möglichen Kindeswohlgefährdung erfolgt. Hieraus abge-

leitet ergeben sich die folgenden Forschungsfragen, die in den sich anschließenden Ka-

piteln behandelt werden: 

• Wie erfolgt eine differenzierte und fachlich fundierte Einschätzung in Fällen von 

vermuteter Kindeswohlgefährdung? Welche Aspekte müssen dabei berücksich-

tig werden?  

• Welche Kompetenzen und welches Wissen benötigen die sozialpädagogischen 

Fachkräfte?  

1.2 Aufbau der Arbeit 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen gliedert sich die vorliegende Arbeit in sieben 

Kapitel. Diese Kapitel befassen sich, wie in Abbildung 1 dargestellt, mit einer theoreti-

schen sowie praktischen Analyse des Forschungsthemas. 

Zu Beginn werden in Kapitel zwei der Terminus des Kindeswohls und der Kindeswohl-

gefährdung (KWG) definiert. Weiterhin wird die Relevanz dieser Schlüsselbegriffe her-

ausgearbeitet. Im nachfolgenden Kapitel drei wird die Struktur des rechtlichen Rahmens, 

innerhalb dessen sich das professionelle Handeln im Kinderschutz bewegt, betrachtet. 

Hierbei wird auf das Grundgesetz (GG), das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), das Achte 

Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) sowie den Datenschutz eingegangen. Im Anschluss 

daran wird in Kapitel vier erörtert, wie eine mögliche Gefährdungssituation, von sozial-

pädagogischen Fachkräften, professionell eingeschätzt werden kann. Hierzu werden die 

relevanten Einschätzungsaufgaben betrachtet sowie einen Überblick über die methodi-

sche Vorgehensweise gegeben. In Kapitel fünf werden die bisherigen Ergebnisse der 

                                                   
8 vgl. Ackermann, T. (2017): S. 7.  
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Forschungsfrage zusammengefasst und notwendige Kenntnisse und Kompetenzen in 

einem Zwischenfazit herausgestellt. 

Im Anschluss an die theoretische Analyse folgt in Kapitel sechs die Betrachtung des 

praktischen Handelns. Hierzu wird das Forschungsdesign vorgestellt und die Ergebnisse 

der leitfadengestützten Experteninterviews herausgearbeitet. In Summe nimmt der the-

oretische Teil der Analyse einen Großteil der hier vorliegenden Arbeit ein. Der empiri-

sche Teil dient zur Vertiefung und Validierung der zuvor gewonnenen Erkenntnisse. 

In Kapitel sieben werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit abschließend zusam-

mengefasst, ein Fazit gebildet und die Grenzen dieser Arbeit kritisch reflektiert. 

 

Abb. 1: Wissenschaftl iches Vorgehen9 

  

                                                   
9 Eigene Darstellung. 
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2 Zentrale Begrifflichkeiten 

In diesem Kapitel werden zunächst die Begriffe „Kindeswohl“ und „Kindeswohlgefähr-

dung“ eingeführt sowie näher bestimmt. Weiterhin wird beleuchtet, warum es sich hierbei 

um Schlüsselbergriffe im Kinderschutz handelt.   

2.1 Kindeswohl 

Um den Begriff „KWG“ zu definieren, ist es zunächst erforderlich, sich mit dem Terminus 

„Kindeswohl“ auseinanderzusetzen. Erst wenn dieser Begriff präzisiert ist, lässt sich da-

raus ableiten, was unter einer Gefährdung zu verstehen ist. Hier zeigt sich jedoch eine 

erhebliche Problematik. Eine Bestimmung dessen, was das Wohl eines Kindes aus-

macht, lässt sich nicht eindeutig vornehmen. In der Gesellschaft gibt es unterschied-

lichste Ansichten darüber, was für die Entwicklung und das Aufwachsen eines Kindes 

am förderlichsten ist. Grundsätzlich steht es allen Eltern per Gesetz zu, die Erziehung 

der eigenen Kinder nach ihren persönlichen Vorstellungen und Werten zu gestalten.10 

Ergänzende Ausführungen hierzu finden sich in Kapitel 3.1.  

Weiterhin ist im Begriff Kindeswohl eines der wesentlichen Regelungsanliegen des SGB 

VIII sowie des BGB verankert: der Schutz von Kindern.11 Trotzdem ist an keiner Stelle 

definiert, was genau unter dem „Wohl des Kindes“ zu verstehen ist. Juristisch betrachtet 

wird daher von einem sogenannten unbestimmten Rechtsbegriff, welcher sich allgemein 

gültiger Definitionen entzieht, gesprochen.12 Damit bedarf es bei der Frage nach dem 

Wohl eines Kindes immer einer Interpretation im Einzelfall, welche automatisch mit einer 

subjektiven Beurteilung und Auslegung einhergeht.13 Auch DETTENBORN hebt hierzu her-

vor, dass das Kindeswohl ein „Ergebnis von Beobachtungs- und Bewertungsprozes-

sen“14 sei. Darüber hinaus ist das, was als Wohl des Kindes angesehen wird, immer 

auch abhängig von kulturellen, historisch-zeitlichen und ethnisch geprägten Menschen-

bildern.15 Um sich dem Begriff anzunähern, wurden in der Sozialen Arbeit immer wieder 

verschiedene Definitionen erörtert. Der bekannteste Vorschlag hierzu stammt von MA-

YWALD, er sagt:  

                                                   
10 vgl. Schone, R. (2017): S. 17. 
11 vgl. Dettenborn, H. (2017): S. 47. 
12 vgl. Maywald, J. (2014): S.16. 
13 vgl. Ackermann, T. (2017): S. 11.  
14 Dettenborn, H. (2017): S. 51. 
15 vgl. Schone, R., Hensen, G. (2011): S. 17. 
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„Ein am Wohl des Kindes ausgerichtetes Handeln ist dasjenige, welches die an 

den Grundrechten und Grundbedürfnissen von Kindern orientierte, für das Kind 

jeweils günstigste Handlungsalternative wählt.“16  

Neben den Rechten von Kindern, bezieht MAYWALD demnach ebenso die Grundbedürf-

nisse eines Kindes mit ein und nennt damit zwei bedeutende Bezugspunkte zur Konkre-

tisierung des Begriffs.  

Welche grundlegenden Bedürfnisse Kinder haben und welche Rechte ihnen in Deutsch-

land zustehen, wird in den folgenden zwei Kapiteln näher betrachtet.  

2.1.1 Grundbedürfnisse von Kindern 

In Bezug auf die Grundbedürfnisse eines Kindes finden sich in der Literatur verschiedene 

Modelle und Auflistungen. Das von MASLOW entwickelte Modell einer Bedürfnishierar-

chie hat hierbei einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt.17 Es unterscheidet zwischen phy-

siologischen Bedürfnissen, Sicherheitsbedürfnissen, sozialen Bedürfnissen, Individu-

albedürfnissen sowie dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Diese sind von unten 

nach oben aufsteigend, in Form einer Pyramide, angeordnet. Seiner Auffassung nach 

versucht der Mensch zuerst die Bedürfnisse der untersten Stufe zu stillen, bevor die 

höherliegenden Stufen für ihn an Bedeutung gewinnen. Diese hierarchische Auflistung 

ist jedoch unter kinderrechtlichen Gesichtspunkten als kritisch anzusehen. Hierdurch 

könnte der Eindruck entstehen, dass bestimmte Bedürfnisse weniger relevant sind als 

andere.18  

Deshalb wird im Folgenden auf das Modell des amerikanischen Kinderarztes BRAZELTON 

und dem Kinderpsychiater GREENSPAN zurückgegriffen, welches in der Fachliteratur 

ebenfalls weit verbreitet ist. Laut BRAZELTON und GREENSPAN hat das Kind sieben 

Grundbedürfnisse, welche zur Vereinfachung in Abbildung 2 dargestellt sind. Die einzel-

nen Bedürfnisse sind immer im Zusammenhang zu betrachten und in ihrer Wirkung von-

einander abhängig.19 

 

                                                   
16 Maywald, J. (2014): S.16. 
17 vgl. Biesel, K., Urban-Stahl, U. (2018): S. 36. 
18 vgl. Maywald, J. (2014): S.17ff. 
19 vgl. Brazelton, T. B., Greenspan, S. I. (2002): S. 28ff. 
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Abb. 2: Die sieben Grundbedürfnisse eines Kindes20 

Für eine gesunde Entwicklung benötigt ein Kind mindestens eine verlässliche und ein-

fühlsame Bezugsperson. Diese ermöglicht es ihm, Vertrauen und Empathie zu entwi-

ckeln sowie eigene Gefühle auszudrücken und dadurch selbstständig in Beziehung zu 

anderen Menschen zu treten. Zudem entwickeln sich durch diese Person die meisten 

kognitiven Fähigkeiten des Kindes, die Kreativität und Kompetenz zum abstrakten Den-

ken sowie das moralische Empfinden für Richtig und Falsch.21   

Von Beginn an brauchen Kinder eine ausreichende und gute Ernährung sowie eine an-

gemessene Gesundheitsfürsorge. Dazu zählen genügend Ruhe- und Bewegungsmög-

lichkeiten, körperliche Pflege, witterungsangemessene Kleidung, medizinische Vorsorge 

und die fachgemäße Behandlung bei auftretenden Krankheiten. Gewalt als Erziehungs-

mittel ist in jedem Fall zu unterlassen, da sie immer nachhaltige Schädigungen für den 

Körper und Geist des Kindes nach sich zieht.22 

Jeder Mensch ist individuell und möchte so angenommen und geschätzt werden, wie er 

ist. Je eher es gelingt den Kindern Erfahrungen zu ermöglichen, die ihren charakteristi-

schen Eigenschaften entsprechen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Entwick-

                                                   
20 Eigene Darstellung. 
21 vgl. Brazelton, T. B., Greenspan, S. I. (2002): S. 29ff. 
22 vgl. Brazelton, T. B., Greenspan, S. I. (2002): S. 107ff. 
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lung zu körperlich, geistig und seelisch gesunden Erwachsenen. Außerdem sollten hier-

für ebenso die individuellen Meinungen und Ziele der Kinder respektiert und berücksich-

tig werden.23 

Im Verlauf der Entwicklung muss jeder Mensch verschiedene Entwicklungsstufen, wel-

che mit spezifischen Entwicklungsaufgaben verknüpft sind, bewältigen. Kinder meistern 

diese Stufen ganz individuell und in ihrem eigenen Tempo. Weder eine übermäßige Be-

hütung und das Beschützen vor möglichen „Stolpersteinen“, noch das Antreiben des 

Kindes wirken sich förderlich auf diese Bewältigung aus. Vielmehr sollten den Kindern 

Möglichkeiten zur Selbstentdeckung, zum Erfahrungen sammeln und Fehler machen ge-

schaffen werden.24  

Als fünftes Bedürfnis eines Kindes ist jenes nach Regeln und Begrenzungen zu nennen. 

Damit sich Kinder gefahrlos entwickeln und sich Freiräume erschließen können, benöti-

gen sie nachvollziehbare und sinnvolle Grenzen und Strukturen. Diese müssen jedoch 

auf Zuneigung und Fürsorglichkeit aufbauen, nicht auf Angst, Strafe oder gar Gewalt. 

Eine wohlwollende erzieherische Grenzsetzung bietet Geborgenheit und Schutz nach 

außen, da das Kind somit Sicherheit und Halt erlebt. Weiterhin bieten Grenzen auch 

Anlass, um mit den Bezugspersonen das Argumentieren und Durchsetzen zu üben und 

sich so erweiterte Spielräume und Grenzverschiebungen zu erwirken.25  

Mit zunehmendem Alter gewinnt die Peergroup für den Selbstwert und die Persönlich-

keitsentwicklung des Kindes immer mehr an Bedeutung. Die Entwicklung von Freund-

schaften stellt ein bedeutendes Fundament für das soziale Lernen dar. Deshalb ist es 

die Aufgabe der Erwachsenen, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen 

sich Kinder begegnen, spielen sowie von- und miteinander lernen können. Ebenso sollte 

Kindern das Gefühl vermittelt werden, ein Teil der Gemeinschaft zu sein und dort so 

angenommen zu werden, wie es ist.26 

Als letztes Grundbedürfnis nennen BRAZELTON und GREENSPAN die Zukunftssicherung 

der Menschheit. Letztlich ist unser Umgang mit der Umwelt entscheidend dafür, welche 

Bedingungen Kinder vorfinden, um eine gute Perspektive für ihr eigenes Leben zu ent-

wickeln. Weiterhin ist die individuelle Persönlichkeit eines Kindes immer auch beeinflusst 

durch das Handeln und Wesen derer Menschen, die es umgeben und dadurch automa-

tisch Einfluss nehmen.27  

                                                   
23 vgl. Brazelton, T. B., Greenspan, S. I. (2002): S. 146ff. 
24 vgl. Brazelton, T. B., Greenspan, S. I. (2002): S. 204ff. 
25 vgl. Brazelton, T. B., Greenspan, S. I. (2002): S. 248ff. 
26 vgl. Brazelton, T. B., Greenspan, S. I. (2002): S. 320ff. 
27 vgl. Brazelton, T. B., Greenspan, S. I. (2002): S. 296ff. 
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In unmittelbarem Zusammenhang zu den hier aufgeführten Bedürfnissen, die das Wohl 

des Kindes mitbestimmen, stehen vor allem die Handlungen und Haltungen der Eltern.28 

Umso differenzierter die elterlichen Kompetenzen und Fähigkeiten entwickelt sind, desto 

besser gelingt die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse. Dabei haben sich die Eltern 

stets neu auf ihre Kinder einzustellen, da die Bedürfnisse dieser immer in Abhängigkeit 

zum Alter betrachtet werden müssen. Darüber hinaus spielen ebenso die familialen Um-

gebungsfaktoren eine bedeutende Rolle für die Gewährleistung des Kindeswohls. Diese 

Aspekte können hilfreiche Anhaltspunkte für sozialpädagogische Fachkräfte darstellen, 

die die Sicherstellung des Kindeswohls zu beurteilen haben.29 

2.1.2 Grundrechte von Kindern  

Als bedeutender Meilenstein für den Schutz der Kinderrechte gilt die UN-Kinderrechts-

konvention (UN-KRK). Das „Übereinkommen über die Rechte der Kinder“30 wurde am 

20. November 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschie-

det und trat am 5. April 1992 für Deutschland in Kraft. Es ist für alle Kinder und Jugend-

lichen in Deutschland gültig, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die UN-

KRK hat entscheidend zu der nunmehr veränderten Sichtweise in der Rechtsstellung 

des Kindes beigetragen. Spätestens mit ihrer Verabschiedung, wurden Kinder nicht 

mehr nur als Objekte und Anhängsel ihrer Eltern gesehen, sondern als Subjekte und 

Träger von eigenen Rechten.31  

 

                                                   
28 vgl. Pinkvoss, F. (2009): S. 26. 
29 vgl. o.V. [Kinderschutz-Zentrum Berlin e.V.] (2009): S. 24. 
30 o.V. [Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend] (2019): Web. 
31 vgl. Maywald, J. (2016): S. 1337. 


